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Zürich, Die Direktion des Innern hat im Interesse der Ver-

breitung forstlicher Kenntnisse folgende Verfügung erlassen:

Von der Ansicht ausgehend, daß eine möglichst allgemeine Verbreitung
forstlicher Kenntnisse unter allen denjenigen, welche mit der Vewirthschaftung
der Gemeinds- und Genossenschaftswatdungen zu thun haben, im wohlver-
standenen Interesse der Förderung der Forstwirthschaft des Kantons Zürich

liege und gestützt auf einen einmüthigen Antrag sämmtlicher Staatsforst-
beamten hat die Direktion des Innern mit Rücksicht auf die Bestimmungen

der 88 2 und 20 des Gesetzes betreffend das Forstwesen

verfügt:

k) Die weniger bildungsfähigen Gemeinds- und Genossenschaftssörster, die

den rcglementarischen Försterunterrichtskurs nicht mit dem wünschbaren

Erfolg mitzumachen im Stande wären, sind zu einem viertägigen rein

praktischen llnterrichtskursc einzuberufen. Dieser Kurs zerfällt in zwei

Abtheilungen: die erste, zwei Tage dauernde, wird im Herbst abgehalten

und den Säuberungs- und Dnrchsorstungsarbeiten gewidmet; die zweite

fällt auf den Frühling und ist zur Einübung der Kulturarbeiten zu ver-
wenden. Jeder Kurs wird von mindestens zwei Forstbeamten geleitet
und den einberufenen Förstern wird die für die ordentlichen Försterkurse

festgesetzte Entschädigung verabreicht. Diese Kurse sollen kreisweise

stattfinden und wiederholt werden, wenn es die Verhältnisse erfordern.

2) Die Gemeinds- und Genosscnschaftsvorstehcr sind zeitweise und zwar

zum ersten Mal im Sommer k866 in drei bis vier Abtheilungen zu

forstlichen Exkursionen in gut bewirthschaftete Staats-, Gemeinds- und

Korporationswaldungen einzuladen, Diese Exkursionen dauern in der

Regel zwei Tage und werden von zwei bis drei Forstbeamten geleitet,

Behufs Erleichterung der Theilnahme werden die Ausgaben für gemein-

schaftliche Erfrischungen und Fahrten aus dem Kredit für das Forst-
Wesen bezahlt.

3) Das Oberforstamt wird mit der Ausführung dieser Verfügung be-

auftragt.

Zürich, den 5. Oktober l865.

Für die Direktion des Innern:
El. Landolt, OberforstMister.

Druck und Expedition von Orell, Füßli â Comp.
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